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Vorwort

Der Anstoss zum vorliegenden Leitbild für Pfarrerinnen und Pfarrer er-
folgte im Zusammenhang mit der Neupositionierung der Universität Bern. 
Die grössere Autonomie der Hochschule verlangte nach Anpassung der 
Grundlagen für die Zusammenarbeit mit Kirche und Staat. In der Folge 
musste die Synode ihre Kompetenzen betreffend Anforderungsprofil an 
Pfarrerinnen und Pfarrer an den Synodalrat abtreten. In der Wintersynode 
2001 sicherte sich das Kirchenparlament ein indirektes Mitspracherecht 
durch Aufnahme einer neuen Bestimmung in der Kirchenordnung in 
Art. 194,3:
3 Bezüglich der erforderlichen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Kom-

petenzen für die Ausübung des Pfarrberufes genehmigt die Verbands-

synode im Rhythmus von acht Jahren ein Leitbild.

Nach engagierter Beratung des umfangreichen Entwurfs des Leitbildes 
durch die Wintersynode 2003 wurde dieser auch in den Pfarrkonferenzen 
mit über 400 Teilnehmenden intensiv diskutiert. In einer schriftlichen 
Vernehmlassung äusserten sich zudem verschiedene Kirchgemeinden. 
Die Wintersynode 2004 genehmigte das vom Synodalrat vorgelegte «Leit-
bild Pfarrerin/Pfarrer».

Mit dem Leitbild schaffen die Reformierten Kirchen Bern–Jura–Solothurn 
Klarheit bezüglich der Anforderungen an die Pfarrerinnen und Pfarrer 
und geben diesen ein Orientierungsraster. Das Leitbild führt zu höhe-
rer Verbindlichkeit und Beständigkeit in der Berufsausübung. Es fördert 
die Kommunikation und Koordination zwischen Synode, Synodalrat und 
Fakultät. Es verleiht der Pfarrschaft und dadurch der ganzen Kirche mehr 
Identität. Schliesslich dient es den Pfarrerinnen und Pfarrern als «Leit-
stern des Handelns».
Zusammen mit der Dienstanweisung und den Stellenbeschrieben be-
schreibt das Leitbild den anspruchsvollen Beruf in zeitgemässer Art.  

Der Synodalrat  Bern, im Juni 2005
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Mit dem nachfolgenden Leitbild umreisst die Synode der Refor-
mierten Kirchen Bern–Jura–Solothurn die Voraussetzungen, Fähig-
keiten und Kompetenzen für die Ausübung des Pfarrberufs.

Leitbild Pfarrerin/Pfarrer

Als Lebensbegleiterinnen und -begleiter sind Pfarrerinnen und 
Pfarrer besonders herausgefordert durch den Wandel und neue 
Entwicklungen in der Gesellschaft: 

Sie stehen ein für die christlichen Traditionen und tragen Sorge 
zu ihnen.

Sie begleiten Neues kritisch und konstruktiv.

Sie setzen sich für die Ausbreitung christlicher Inhalte und Werte 
ein.

Sie halten das Bewusstsein für den Zusammenhang von 
Beheimatung und konfessioneller Identität wach.

Sie vermitteln zwischen Konfessionen, Religionen und Kulturen.

Sie stellen Machtmechanismen und gesellschaftlich erstarrte 
Rollenzuteilungen in Frage.

Sie bauen Brücken zwischen den Generationen.

Sie suchen mit den Menschen ihres Wirkungskreises liturgische 
und rituelle Formen zur Bewältigung besonderer Lebens-
situationen.



7



77

A. Voraussetzungen

1. Persönliche Voraussetzungen/Persönlichkeit

Pfarrerinnen und Pfarrer wirken durch ihre Persönlichkeit und
Authentizität.
Sie glauben an Gottes Gegenwart, Güte und Fürsorge.
Sie stehen in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus.
Sie leben aus der tröstenden Kraft des Heiligen Geistes.
Sie stellen sich ihren Zweifeln an Gott und den Fragen nach dem Sinn 
des Lebens.
Sie kennen ihre Stärken, ihre Schwächen und ihre Grenzen.
Sie sind bereit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu über-
nehmen.

Sie tun das Ihre für ihre geistige und körperliche Gesundheit.

2.  Akademische Ausbildung

Voraussetzung für das Lernvikariat ist ein akademisches Theologiestu-
dium in Evangelischer Theologie an einer oder verschiedenen anerkann-
ten Universitäten im In- und/oder Ausland mit anerkanntem Lizentiats- 
bzw. Masterabschluss der Universität Bern oder einem äquivalenten Ab-
schluss. Grundsätzlich ist es ein Vollstudium, das die Qualifikation in allen 
theologischen Disziplinen umfasst. Das Prüfungsreglement der CETheol. 
Fakultät, dem Kirche und Staat zugestimmt haben, ist massgebend.

  
3.  Praktische Ausbildung

Voraussetzung für die Ordination und das Wirken als Pfarrerin oder Pfar-
rer im Synodalverband sind
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– ein erfolgreich bestandenes Lernvikariat,
– ein erfolgreich abgeschlossenes Staatsexamen.

Die Bestimmungen des kirchlichen und staatlichen Rechts, die im gegen-
seitigen Einvernehmen und unter Mitsprache der CETheol. Fakultät der 
Universität Bern erlassen wurden, regeln die Einzelheiten.

Kandidatinnen und Kandidaten, deren Ausbildung dem Standard nicht 
entspricht, haben die Möglichkeit, die Äquivalenz ihrer Abschlüsse durch 
die zuständigen Organe prüfen zu lassen und die allenfalls fehlenden 
Teile nachzuholen.

4. Ordination – die geistliche Akkreditierung

Die Ordination ist eine gesamtkirchliche, öffentliche Beauftragung, die 
nicht an eine konkrete Anstellung gebunden ist. Mit der Ordination ruft 
die Kirche lizenzierte, praktisch ausgebildete und von ihr als geeignet 
befundene Theologinnen und Theologen in die qualifizierte Mitarbeit 
und ermächtigt sie zu ihren speziellen Aufgaben. Der mit der Ordina-
tion verliehene Titel «Verbi Divini Minister» bzw. «Verbi Divini Ministra» 
(VDM) bringt die Kernbeauftragung von Pfarrerinnen und Pfarrern zum 
Ausdruck: Dienst am Wort Gottes.

In spezifisch seelsorgerlicher Kompetenz und als Fachpersonen für die 
Auslegung und Übertragung der biblischen Texte in die heutige Zeit 
entdecken und bezeugen die Pfarrer und Pfarrerinnen mit den Menschen 
ihrer Gemeinden das Evangelium von Jesus Christus. Sie ermutigen in 
Wort und Tat zur Umsetzung der guten Botschaft im Alltag.
Sie tun dies nach bestem Wissen und Gewissen 
– auf der Grundlage der Heiligen Schrift, 
– in Orientierung an den reformatorischen Erkenntnissen und 
 Prinzipien, 
– entsprechend den Ordnungen der sie beglaubigenden Kirche,
–  in ökumenischer Verbundenheit,
– in konfessions- und religionsüberschreitender Verantwortung für 
 Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 
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5. Aufnahme in den Bernischen Kirchendienst – 
 die weltliche Akkreditierung

Die Übernahme eines Pfarramts im Gebiet der Reformierten Kirchen 
Bern–Jura–Solothurn setzt die Aufnahme in den Bernischen Kirchendienst 
voraus, die von der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion vollzogen 
wird.* 

6. Integrität und Verschwiegenheit

Seelsorgerinnen und Seelsorger zeichnen sich durch persönliche Inte-
grität und Verschwiegenheit aus. Das Amts- und Berufsgeheimnis muss 
gewahrt werden. 

7. Supervision und Weiterbildung

Pfarrerinnen und Pfarrer stehen sowohl als professionelle Seelsorgerin-
nen und Seelsorger als auch als persönlich Betroffene in den menschli-
chen Spannungsfeldern. Es liegt in ihrem und dem allgemeinen Interesse, 
sich supervisorisch begleiten zu lassen.

Lernbereitschaft, Bewusstsein für die Grenzen des eigenen Erkenntnis-
vermögens und Offenheit für neue Zugänge zum Leben und zum Evan-
gelium führen Pfarrerinnen und Pfarrer zur permanenten fachlichen und 
persönlichen Weiterbildung. 

Der von der Synode mittels Reglement festgelegte Rahmen von Super-
vision und Weiterbildung für die Pfarrerinnen und Pfarrer ist für diese 
Anrecht und Verpflichtung gegenüber der Gemeinde in einem. Sie nutzen 
die jährlich vorgesehene Weiterbildung zur Vertiefung und Erweiterung 
der im Pfarramt benötigten Kompetenzen.

* Die Aufnahme in den Jurassischen Kirchendienst wird durch den Conseil de l’Eglise du Jura 
vollzogen. Gemäss der Konvention zwischen dem Staat Bern und der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Bern, einerseits, und der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
Jura, andererseits, abgeschlossen in Bern am 20.10.1980 (BSG 410.291), werden die Akkreditie-
rungen in den Bernischen und Jurassischen Kirchendienst gegenseitig anerkannt.



11



11

B. Der Pfarrer/die Pfarrerin im Amt

1. Die Pfarrerin/der Pfarrer im Kontext der 
 Kirchlichen Dienste

Der Auftrag der Kirche wird von verschiedenen Diensten mit unterschied-
lichen Aufgaben und Kompetenzen wahrgenommen. Diese Dienste er-
gänzen sich. Das Zusammenspiel erfordert von der Pfarrerin/dem Pfarrer 
Kenntnis der anderen Berufe und Funktionen sowie Team- und Konflikt-
fähigkeit. 

Die öffentliche Wortverkündigung, die Sakramentsverwaltung und die 
Seelsorge bilden traditionellerweise die Kernaufgaben des pfarramtlichen 
Dienstes. Die konkrete Umsetzung geschieht in Bearbeitung der verschie-
denen Arbeitsfelder, deren Gestaltung mehreren Diensten obliegen kann. 
Sind die entsprechenden Zuständigkeiten auf synodaler oder kantonaler 
Ebene nicht verbindlich geregelt, liegt es am Kirchgemeinderat, die ver-
schiedenen Dienste mittels Stellenbeschrieben miteinander zu koordinie-
ren. 

In einer Zeit schwindender Ressourcen suchen Pfarrerinnen und Pfarrer 
gemeindeintern und regional vermehrt die Zusammenarbeit. 

2.  Arbeitsfelder im Pfarramt

Pfarrerinnen und Pfarrer tragen in den folgenden Arbeitsfeldern die in-
haltliche und organisatorische Verantwortung:
– theologische Leitung der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den ande-

ren Diensten und dem Kirchgemeinderat,
– Gottesdienst und Predigt,
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– Sakramente, Kasualien, lebensbegleitende Rituale,
–  Seelsorge und spirituelle Begleitung,
– Administration des Pfarramts.

In der Regel gehören dazu:
–  Unterweisung, Kinder- und Jugendarbeit,
– Gemeindearbeit (Erwachsenenbildung, Ökumene, Altersarbeit usw.).
Die Hauptverantwortung für diese Arbeitsfelder kann vom Kirchgemein-
derat an die anderen dafür ausgebildeten Dienste übertragen werden. 

In theologischen Fragen ist der Pfarrer bzw. die Pfarrerin Ansprechper-
son. Die lokal kirchenpolitischen und teamrelevanten Entscheidungen 
liegen jedoch in jedem Fall beim Kirchgemeinderat.
 
Die pfarramtliche Schwerpunktsetzung ist abhängig von den ausgewie-
senen Notwendigkeiten der Gemeinde, vom Charisma, den persönlichen 
Gaben und Fähigkeiten der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber und den 
Entscheidungen des Kirchgemeinderates. Für die inhaltliche Ausgestal-
tung des Stellenbeschriebs hat der Kirchgemeinderat die letzte Verant-
wortung.

3. Kompetenzen

3.1. Fachkompetenz 

Pfarrerinnen und Pfarrer verstehen die Geschichte im Horizont des kom-
menden Reiches Gottes. 
Ihre Fachkompetenz erweist sich in der Fähigkeit:
– den Alltag und seine Lebensäusserungen theologisch zu reflektieren,
– die Grundlagen menschlichen Seins zu formulieren und in den Hori-

zont Gottes zu stellen.

Mit der Gemeinde, mit Distanzierten und Andersgläubigen suchen sie die 
bleibenden und unveräusserlichen Werte des Lebens, die Sinn stiften und 
Zukunft auch für kommende Generationen verheissen. 
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3.2. Christliche Lebenskompetenz/Spiritualität

Den Pfarrerinnen und Pfarrern obliegt die lebenslauf-bezogene, geistliche 
Begleitung von Menschen. Sie geschieht in der Seelsorge, im Vollzug von 
Kasualien, Sakramenten und krisenüberbrückenden Ritualen. 

3.3. Kommunikative Kompetenz

Die Pfarrerinnen und die Pfarrer sind Kommunikatorinnen und Kommu-
nikatoren des Evangeliums. Sie helfen den Menschen, ihre gegenwärtige 
Lebenssituationen zu verstehen. Sie betreiben Theologie, indem sie 
Wahrheit im Dialog suchen.

3.4. Leitungs- und Organisationskompetenz

Die Leitungs- und Organisationskompetenz wird auf verschiedenen Ebe-
nen vorausgesetzt: 
– Pfarrerinnen und Pfarrer tragen die Mitverantwortung für die theo-

logische Leitung der Gemeinde gemäss Kirchenverfassung und -ord-
nung. 

– Sie sind einem partizipativ-demokratischen Führungsstil verpflichtet.
– Sie führen das Pfarramt arbeits- und organisationstechnisch über-

sichtlich und auf vertretbarem Aufwandsniveau. Ihr Zeitmanagement 
ist für Kirchgemeinderat und Team transparent. 

3.5. Gesellschaftspolitische Kompetenz

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. 
Sie informieren sich über das aktuelle welt-, landes- und ortspolitische 
Geschehen.

Dem Vorbild Jesu folgend, engagieren sich Pfarrerinnen und Pfarrer für 
Frieden und Gerechtigkeit. Ihr Menschenbild verpflichtet sie, bestehende 
gesellschaftliche Strukturen auch kritisch zu hinterfragen.

B.  Der Pfarrer/die Pfarrerin im Amt
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Respekt vor der Schöpfung und Eintreten für Nachhaltigkeit und massvol-
len Gebrauch der natürlichen Ressourcen sind die logische Konsequenz 
aus dem Glauben an den guten Schöpfergott. 

3.6. Sozialkompetenz

Die Arbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern besteht ganz überwiegend aus 
Beziehungsarbeit. Ihre primäre Aufgabe, die Verkündigung des Evan-
geliums, ist an erfolgreiche zwischenmenschliche Kommunikation und 
gelingende transparente Beziehungen geknüpft.

Sozialkompetenz äussert sich 
– in der Freude am Austausch und an der Zusammenarbeit,
– in einer wertschätzenden Grundhaltung gegenüber andern, 
– im korrekten, verantwortungsbewussten Umgang mit Menschen,
– in einer friedfertigen Grundhaltung. 
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C. Kontext des Pfarramts

Die in den Reformierten Kirchen Bern–Jura–Solothurn wirkenden Pfarre-
rinnen und Pfarrer sind eingebunden in das Wesen, die geschichtlichen 
Grundlagen und in den Auftrag der Kirche.

Die Vorgaben der Synode unserer Kirche bilden die strukturelle Basis für 
das Wirken von Pfarrerinnen und Pfarrern. Die vom Kirchenvolk geneh-
migte Kirchenverfassung und die von der Synode erlassene Kirchenord-
nung sind ihnen verbindlicher Rahmen und Orientierung. Diese rechtli-
chen Grundlagen gewährleisten Einheitlichkeit und Wiedererkennbarkeit 
ein und derselben Kirche in Praxis, Lehre und Recht.

Pfarrerinnen und Pfarrer anerkennen die Synode als gesetzgebendes 
Organ und den Synodalrat in Funktion der Kirchenleitung als oberste 
Vollzugs-, Aufsichts- und Verwaltungsbehörde der Reformierten Kirchen 
Bern–Jura–Solothurn. 

Die vom Synodalrat erlassene Dienstanweisung ist für alle im Synodalver-
band wirkenden Pfarrerinnen und Pfarrer verbindlich.
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